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Verordnung zur Durchführung des Brennstoffemissionshandels-

gesetzes (Brennstoffemissionshandelsverordnung - BEHV) 

Vom 17. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3026) 

 

Auf Grund des § 10 Absatz 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes vom 12. De-

zember 2019 (BGBl. I S. 2728) verordnet die Bundesregierung und auf Grund des 

§ 12 Absatz 5 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes vom 12. Dezember 2019 

(BGBl. I S. 2728) verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit: 
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Anlage 1 (zu § 10 Absatz 2) Kontoarten 

Anlage 2 (zu § 12 Absatz 1) Mit dem Antrag auf Kontoeröffnung zu übermittelnde Angaben 

Anlage 3 (zu § 12 Absatz 1) Für die Eröffnung eines Veräußerungs- oder Handelskontos zu über-

mittelnde Angaben 

Anlage 4 (zu § 12 Absatz 1) Für die Eröffnung eines Compliance-Kontos zu übermittelnde Anga-

ben 

Anlage 5 (zu § 16 Absatz 2) Von dem Kontoinhaber zu übermittelnde Angaben zu kontobevoll-

mächtigten Personen 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich und Zweck 

(1) Diese Verordnung gilt innerhalb des Anwendungsbereichs des Brennstoffemissi-

onshandelsgesetzes. 

(2) Diese Verordnung dient der Konkretisierung der Anforderungen der §§ 10 und 12 

des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. 
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§ 2 Begriffsbestimmungen 

Für diese Verordnung gelten neben den Begriffsbestimmungen des Brennstoffemis-

sionshandelsgesetzes die folgenden Begriffsbestimmungen: 

1. Arbeitstag: 

ein Tag des Jahres von Montag bis Freitag, sofern kein Feiertag im nationa-

len Emissionshandelsregister eingetragen ist; 

2. Kontoangaben: 

alle Angaben, die zur Eröffnung eines Kontos erforderlich sind, einschließlich 

aller Angaben über die zugewiesenen kontobevollmächtigten Personen; 

3. Kontobevollmächtigte Person: 

eine natürliche geschäftsfähige Person, die im Namen eines Kontoinhabers 

für dessen Konto Vorgänge und Transaktionen veranlassen und bestätigen 

darf; 

4. Kontoinhaber: 

eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die über 

ein Konto im nationalen Emissionshandelsregister verfügt; 

5. Transaktion: 

die Übertragung, Abgabe oder Löschung eines Emissionszertifikats; 

6. Vorgang: 

jede Maßnahme im Zusammenhang mit einem Konto, die keine Transaktion 

ist. 

Abschnitt 2 Veräußerung von Emissionszertifikaten (zu § 10 des Gesetzes) 

Unterabschnitt 1 Beauftragung für den Verkauf von Emissionszertifikaten 

§ 3 Zuständige Stelle, beauftragte Stelle, Delegation des Verkaufs 

 zum Festpreis 

(1) Zuständige Stelle nach § 10 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Brennstoffemissi-

onshandelsgesetzes ist das Umweltbundesamt als zuständige Behörde nach § 13 

Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. 

(2) Die zuständige Stelle wird ermächtigt, eine andere Stelle, die gemäß den jeweils 

geltenden vergaberechtlichen Vorschriften ermittelt worden ist, mit der Durchführung 
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des Verkaufs der Emissionszertifikate zum Festpreis zu beauftragen (beauftragte 

Stelle) und der beauftragten Stelle die Emissionszertifikate zum Zwecke des Ver-

kaufs zu übertragen. Die beauftragte Stelle veräußert die Emissionszertifikate im ei-

genen Namen und führt die Erlöse an den Bund ab. Der Erlös umfasst die Einnah-

men aus der Veräußerung von Emissionszertifikaten. Nicht von dem Erlös umfasst 

sind für die Durchführung des Verkaufs verlangte einheitliche Entgelte nach § 8 Ab-

satz 2. 

§ 4 Voraussetzungen für die Beauftragung der beauftragten Stelle 

(1) Ein Bieter, der am Verfahren zur Ermittlung der beauftragten Stelle teilnimmt, 

muss einen geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 der Richtli-

nie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 

Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 

2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349), die zuletzt durch die Verordnung 

(EU) 2019/2115 (ABl. L 320 vom 11.12.2019, S. 1) geändert worden ist, betreiben, 

der die Gewähr für die reibungslose Abwicklung des Sekundärhandels mit einem  

oder mehreren der in Anlage 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes aufgeführ-

ten Brennstoffe oder mit Berechtigungen gemäß § 7 des Treibhausgas-Emissions-

handelsgesetzes bietet, indem der geregelte Markt insbesondere 

1. mit der geeigneten Technik ausgestattet ist, die den Vorgaben der Artikel 24, 

25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-

hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 

vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 

2) und dem Stand der Technik entspricht, 

2. die zum Betrieb des geregelten Marktes erforderlichen rechtlichen und orga-

nisatorischen Voraussetzungen erfüllt und 

3. über ein dem geregelten Markt angeschlossenes Clearing-System verfügt, 

das den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, 

zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, 

S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/2099 (ABl. L 322 vom 



Brennstoffemissionshandelsverordnung - BEHV - Stand: 17.12.2020 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

5 

12.12.2019, S. 1) geändert worden ist, genügt, und das für die Abwicklung 

der Verkäufe genutzt wird. 

(2) Die zuständige Stelle hat sicherzustellen, dass die beauftragte Stelle den Verkauf 

der Emissionszertifikate zum Festpreis nach den Vorgaben dieser Verordnung durch-

führt. Hierfür sind in der Beauftragung angemessene Überwachungs-, Eingriffs- und 

Sanktionsmaßnahmen vorzusehen. 

Unterabschnitt 2 Verkauf der Emissionszertifikate zum Festpreis 

§ 5 Zugangsbedingungen 

(1) Zulassungsberechtigt zur direkten Teilnahme am Festpreisverkauf durch die be-

auftragte Stelle sind Verantwortliche nach § 3 Nummer 3 des Brennstoffemissions-

handelsgesetzes sowie natürliche oder juristische Personen, die über ein Konto im 

nationalen Emissionshandelsregister verfügen. 

(2) Zulassungsberechtigte nach Absatz 1 können Emissionszertifikate auch im Na-

men Dritter erwerben, sofern diese Dritten ebenfalls Zulassungsberechtigte nach Ab-

satz 1 sind. 

(3) Die beauftragte Stelle ist verpflichtet, Zulassungsberechtigte nach Absatz 1 für 

den Kauf von Emissionszertifikaten zum Festpreis unter Bedingungen zuzulassen, 

die objektiv und diskriminierungsfrei sind. Die beauftragte Stelle lässt Zulassungsbe-

rechtigte für den Kauf von Emissionszertifikaten zum Festpreis zu, wenn die Zuver-

lässigkeit des Antragstellers und die ordnungsgemäße Abwicklung des Festpreisver-

kaufs sichergestellt sind. Hierzu muss der Zulassungsberechtigte der beauftragten 

Stelle folgende Angaben und Nachweise vorlegen, soweit diese nicht über öffentlich 

zugängliche Register oder den Bundesanzeiger abgerufen werden können: 

1. Angaben zur Legitimation und Identität, die für eine Überprüfung der für den 

Zulassungsberechtigten tätigen Personen erforderlich sind, 

2. Jahresabschluss oder alternativ bei neu gegründeten Unternehmen der Ge-

schäftsplan, 

3. Organigramm der Eigentümerstruktur, 

4. Angabe einer Bankverbindung und 

5. Nachweis einer Eintragung, sofern der Zulassungsberechtigte eine juristische 

Person oder Personengesellschaft ist, die nicht in einem deutschen Han-

delsregister registriert ist. 
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Weitere Angaben und Nachweise kann die beauftragte Stelle im Rahmen der Zulas-

sung nur verlangen, sofern sie die Erforderlichkeit dieser zusätzlichen Angaben oder 

Nachweise gegenüber der zuständigen Stelle nachgewiesen und die zuständige Stel-

le der Erhebung dieser Angaben oder der Vorlage der Nachweise zugestimmt hat. 

(4) Die beauftragte Stelle stellt sicher, dass die zugelassenen Kaufinteressenten den 

Kauf über eine elektronische Schnittstelle abwickeln können, auf die technisch sicher 

und zuverlässig über das Internet zugegriffen werden kann. 

§ 6 Verkaufstermine, Mindestkaufmenge 

(1) Die beauftragte Stelle ist verpflichtet, mindestens zwei Termine pro Woche zum 

Verkauf der Emissionszertifikate anzubieten und die Termine und Zeitfenster, in de-

nen zugelassene Kaufinteressenten Kaufangebote übermitteln können, nach Zu-

stimmung der zuständigen Stelle mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen 

auf der Internetseite der beauftragten Stelle zu veröffentlichen. Der letzte Verkaufs-

termin eines Jahres darf frühestens am dritten Arbeitstag des Monats Dezember 

stattfinden. Für zusätzliche, über die Termine nach Satz 1 hinaus angebotene weite-

re Termine zum Verkauf von Emissionszertifikaten gilt eine Veröffentlichungsfrist von 

mindestens zwei Wochen. Satz 1 gilt nicht im Fall von Anordnungen der zuständigen 

Stelle zur Gewährleistung eines geordneten Verkaufsbetriebs. 

(2) Für die Anwendung von § 10 Absatz 2 Satz 3 des Brennstoffemissionshandels-

gesetzes gilt die Menge an Emissionszertifikaten als in einem der Kalenderjahre 

2021 bis 2025 erworben, die ein Verantwortlicher am Ende dieses Kalenderjahres 

auf seinem Compliance-Konto hält, soweit es sich dabei um Emissionszertifikate 

handelt, die zur Erfüllung der Abgabeverpflichtung für dieses Kalenderjahr gültig sind. 

(3) Die Mindestmenge für den Erwerb von Emissionszertifikaten bei der beauftragten 

Stelle beträgt ein Emissionszertifikat. 

§ 7 Berichtspflichten, Überwachung, Datenweitergabe 

(1) Die beauftragte Stelle veröffentlicht nach jedem Verkaufstermin die Menge der 

veräußerten Emissionszertifikate in nicht personenbezogener Form auf ihrer Inter-

netseite. 

(2) Die beauftragte Stelle übermittelt der zuständigen Stelle nach jedem Verkaufs-

termin folgende Angaben der Käufer, soweit dies für die Überwachung der Veräuße-

rung von Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz durch 



Brennstoffemissionshandelsverordnung - BEHV - Stand: 17.12.2020 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

7 

die zuständige Stelle erforderlich ist: 

1. Kontoinhaber im nationalen Emissionshandelsregister, 

2. Kontonummer im nationalen Emissionshandelsregister und 

3. Anzahl der veräußerten Emissionszertifikate. 

Käufer im Sinne von Satz 1 ist sowohl derjenige, der für sich selbst Emissionszertifi-

kate erwirbt, als auch der Dritte im Sinne des § 5 Absatz 2. 

(3) Die beauftragte Stelle ist verpflichtet, alle Prozesse des Verkaufsverfahrens ein-

schließlich der Zulassung der Teilnehmer kontinuierlich zu beobachten. Sofern es 

Anzeichen für die Begehung von Betrug oder sonstigen Vermögensdelikten gibt, er-

greift die beauftragte Stelle geeignete Gegenmaßnahmen. Sie übermittelt der zu-

ständigen Stelle in diesen Fällen unverzüglich die erforderlichen Angaben. Die zu-

ständige Stelle prüft auf Basis dieser Übermittlung die Anordnung weiterer Gegen-

maßnahmen und ordnet gegenüber der beauftragten Stelle die Ergreifung an, wenn 

sie dies für erforderlich erachtet. Weitergehende Bestimmungen zur Handelsüberwa-

chung, die für die beauftragte Stelle gelten, bleiben unberührt. 

(4) Die zuständige Stelle und die beauftragte Stelle sind befugt, personenbezogene 

Daten gemäß § 5 Absatz 3, § 6 Absatz 2 und § 30 Absatz 1b zu erheben, zu spei-

chern, zu verwenden und sich gegenseitig zu übermitteln, soweit dies erforderlich ist 

für 

1. die Durchführung des Verkaufsverfahrens, 

2. die Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 

(BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 269 der Verordnung vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, oder 

3. die Erfüllung ihrer in Absatz 3 jeweils genannten Aufgaben. 

§ 8 Transaktionsentgelte 

(1) Die beauftragte Stelle kann gegenüber der zuständigen Stelle keine Kosten gel-

tend machen. 

(2) Die beauftragte Stelle ist berechtigt, für die Durchführung des Verkaufs ein ein-

heitliches Entgelt pro veräußertem Emissionszertifikat von den zugelassenen Teil-

nehmern zu verlangen. Die Höhe dieses Entgelts soll vergleichbar sein mit den Ent-

gelten, die im Sekundärhandel mit Emissionszertifikaten oder in den Versteigerungen 

von Berechtigungen nach § 8 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes erhoben 
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werden. Die beauftragte Stelle hat vor Verkaufsbeginn die Höhe des Entgeltes zu 

veröffentlichen. 

Abschnitt 3 Nationales Emissionshandelsregister (zu § 12 des Gesetzes) 

Unterabschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 9 Emissionshandelsregister und Transaktionsprotokoll 

(1) Das Umweltbundesamt führt als zuständige Behörde nach § 13 des Brennstof-

femissionshandelsgesetzes das nationale Emissionshandelsregister einschließlich 

der Registerkonten und der technischen Infrastruktur aufgrund seiner diesbezügli-

chen Befugnis nach § 12 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. 

(2) Für Vorgänge und Transaktionen im Rahmen dieser Verordnung wird ein organi-

satorisch unabhängiges Transaktionsprotokoll in Form einer elektronischen Daten-

bank eingerichtet. 

(3) Die zuständige Behörde erlässt Nutzungsbedingungen für die Kontoeröffnung und 

Kontoführung im nationalen Emissionshandelsregister. 

Unterabschnitt 2 Konten 

§ 10 Kontoarten 

(1) Im nationalen Emissionshandelsregister werden folgende Kontoarten geführt: 

1. Abgabekonto: Konto der zuständigen Behörde, auf dem von Verantwortli-

chen abgegebene Zertifikate verzeichnet werden; 

2. Compliance-Konto: Konto eines Verantwortlichen, auf dem der Besitz, die 

Übertragung, die Abgabe und die Löschung von Emissionszertifikaten ver-

zeichnet wird. Es dient der Erfüllung der Abgabepflicht nach § 8 des Brenn-

stoffemissionshandelsgesetzes; 

3. Handelskonto: Konto einer natürlichen oder juristischen Person oder Perso-

nengesellschaft, auf dem der Besitz, die Übertragung und die Löschung von 

Emissionszertifikaten verzeichnet wird; 

4. Löschungskonto: Konto der zuständigen Behörde, auf dem gelöschte Zertifi-

kate verzeichnet werden; 

5. Nationalkonto: Konto der zuständigen Behörde, auf dem Zertifikate erzeugt 

und verwahrt werden; 
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6. Veräußerungskonto: Konto der für die Veräußerung von Emissionszertifika-

ten zuständigen Stelle zur Übertragung veräußerter Zertifikate auf die Konten 

der Käufer. 

(2) Weitere Regelungen zu den Kontoarten enthält die Anlage 1 zu dieser Verord-

nung. 

§ 11 Kontostatus 

(1) Die zuständige Behörde kann Konten in den Status „offen“, „gesperrt“, „aus-

schließlich Abgabe“ oder „geschlossen“ setzen. 

(2) Von Konten im Status „offen“ dürfen sämtliche für die jeweilige Kontoart nach der 

Anlage 1 zu dieser Verordnung vorgesehenen Vorgänge und Transaktionen veran-

lasst werden. 

(3) Von Konten im Status „gesperrt“ und Konten im Status „ausschließlich Abgabe“ 

können nur die Vorgänge und Transaktionen nach den §§ 13, 24, 26 und 27 veran-

lasst werden. 

(4) Von Konten im Status „geschlossen“ können keine Vorgänge und Transaktionen 

veranlasst werden. Ein Konto im Status „geschlossen“ kann nicht wiedereröffnet 

werden, keine Emissionszertifikate halten und keine Emissionszertifikate empfangen. 

§ 12 Eröffnung von Konten 

(1) Die zuständige Behörde eröffnet auf Antrag ein Compliance-, Veräußerungs- 

oder Handelskonto im nationalen Emissionshandelsregister. Der Antragsteller be-

stimmt mindestens eine kontobevollmächtigte Person gemäß § 16 und übermittelt 

der zuständigen Behörde 

1. für die Eröffnung eines Compliance-Kontos die Angaben gemäß Anlage 2 

und Anlage 4 Nummer 1 Buchstabe a oder, wenn der Antragsteller eine na-

türliche Person ist, Anlage 4 Nummer 2. Sofern es zur Feststellung der Iden-

tität und Legitimität des Antragstellers zusätzlich erforderlich ist, fordert die 

zuständige Behörde für die Eröffnung eines Compliance-Kontos vom Antrag-

steller zusätzlich die Übermittlung von Angaben gemäß Anlage 4 Nummer 1 

Buchstabe b bis d. Der für den Kontoinhaber angegebene Name für ein 

Compliance-Konto muss mit dem Namen der natürlichen Person, juristischen 

Person oder Personengesellschaft übereinstimmen, die nach dem Energies-

teuergesetz steuerpflichtig ist; 
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2. für die Eröffnung eines Veräußerungs- oder Handelskontos die Angaben 

gemäß Anlage 2 und Anlage 3 Nummer 1 Buchstabe a bis e oder, wenn der 

Antragsteller eine natürliche Person Ist, Anlage 3 Nummer 2. Sofern es zur 

Feststellung der Identität und Legitimität des Antragstellers zusätzlich erfor-

derlich ist, fordert die zuständige Behörde für die Eröffnung eines Veräuße-

rungs- oder Handelskontos zusätzlich die Übermittlung von Angaben gemäß 

Anlage 3 Nummer 1 Buchstabe f bis i. 

Enthält ein Antrag auf Kontoeröffnung nicht die vollständigen Angaben, ist der An-

tragsteller verpflichtet, diese innerhalb einer von der zuständigen Behörde festzuset-

zenden Frist zu übermitteln. Sofern ein Antragsteller gemäß den Artikeln 15 bis 18 

der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Festlegung 

eines Unionsregisters gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates und den Entscheidungen Nr. 280/2004/EG und Nr. 

406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 

Verordnungen (EU) Nr. 920/2010 und (EU) Nr. 1193/2011 der Kommission (ABI. L 

122 vom 3.5.2013, S. 1; L 119 vom 9.5.2017, S. 22), die zuletzt durch die Delegierte 

Verordnung (EU) 2019/1122 (ABI. L 177 vom 2.7.2019, S. 3) geändert worden ist, 

gemäß den Artikeln 13 bis 16 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1122 der 

Kommission vom 12. März 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des Unions-

registers (ABI. L 177 vom 2.7.2019, S. 3), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 

2019/1124 (ABI. L 177 vom 2.7.2019, S. 66) geändert worden ist, oder gemäß § 26 

der Upstream-Emissionsminderungs-Verordnung vom 22. Januar 2018 (BGBl. I S. 

169), die durch Artikel 104 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) ge-

ändert worden ist, bereits ein Konto bei der zuständigen Behörde eröffnet hat und die 

dafür übermittelten Angaben im Zeitpunkt der Antragstellung nach Satz 1 vollständig 

und richtig sind, ist abweichend von Satz 2 die Übermittlung von Angaben gemäß 

Anlage 3 und Anlage 4 durch den Antragsteller an die zuständige Behörde nicht er-

forderlich. 

(2) Die zuständige Behörde kann einen Antrag auf Kontoeröffnung ablehnen, wenn 

1. die übermittelten Angaben unvollständig, veraltet oder aus anderen Gründen 

fehlerhaft sind und die festgestellten Mängel innerhalb einer von der zu-

ständigen Behörde festgesetzten Frist nicht beseitigt wurden, 
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2. gegen den Antragsteller oder, im Falle einer juristischen Person oder Perso-

nenvereinigung als Antragssteller, gegen eine Leitungsperson des Antrag-

stellers wegen eines Verbrechens im Sinne des § 12 Absatz 1 des Strafge-

setzbuchs oder wegen Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Subventions-

betruges, Computerbetruges, Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzie-

rung, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher, einer Steuerstraftat oder einer 

Insolvenzstraftat ein Ermittlungsverfahren geführt wird oder in den letzten 

fünf Jahren eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist. Dies gilt auch, 

wenn kein Ermittlungsverfahren geführt wird, aber die juristische Person oder 

Personenvereinigung nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

wegen einer der in Satz 1 genannten Straftaten verfolgt wird oder deswegen 

gegen sie in den letzten fünf Jahren eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt wurde, 

3. die zuständige Behörde berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass ein 

Konto für eine der in Nummer 2 genannten Straftaten verwendet werden soll, 

oder 

4. an der Zuverlässigkeit des Antragstellers, der nicht Verantwortlicher ist, Zwei-

fel bestehen. 

(3) Soweit die von einem Verantwortlichen nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissi-

onshandelsgesetzes zu berichtenden Brennstoffemissionen 50 000 Tonnen Kohlen-

dioxidäquivalent voraussichtlich nicht überschreiten, kann der Verantwortliche einen 

Antrag auf erleichterte Kontoeröffnung für ein Compliance-Konto stellen. In diesem 

Fall müssen von dem Verantwortlichen nur die Angaben nach Anlage 2 Nummer 1 

bis 8 übermittelt und mindestens eine kontobevollmächtigte Person gemäß § 16 be-

stimmt werden. Compliance-Konten von Verantwortlichen, die einen Antrag auf er-

leichterte Kontoeröffnung gestellt haben, werden nach der Eröffnung auf den Kon-

tostatus „ausschließlich Abgabe“ gesetzt. 

(4) Der Inhaber eines Compliance-Kontos im Status „ausschließlich Abgabe“ kann 

bei der zuständigen Behörde beantragen, dass das Compliance-Konto in den Status 

„offen“ gesetzt wird. Der Kontoinhaber übermittelt dafür die vollständigen Angaben 

gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und gemäß § 16 Absatz 2. 

(5) Wenn die nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes berichte-

ten Brennstoffemissionen eines Verantwortlichen mit einem Compliance- Konto im 

Status „ausschließlich Abgabe“ den Wert von 50 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent 
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überschreiten, ist der Kontoinhaber verpflichtet, bei der zuständigen Behörde zu be-

antragen, dass das Compliance-Konto in den Status „offen“ gesetzt wird. Absatz 4 

Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 13 Aktualisierung von Kontoangaben 

(1) Der Kontoinhaber ist verpflichtet, Änderungen der Kontoangaben und der Anga-

ben über kontobevollmächtigte Personen unverzüglich in das nationale Emissions-

handelsregister einzutragen. Der Kontoinhaber ist zusätzlich verpflichtet, der zustän-

digen Behörde bis zum 31. Juli des jeweiligen Jahres mitzuteilen, ob die Kontoanga-

ben vollständig, aktuell und richtig sind. 

(2) Bei Änderungen der Kontoangaben nach Anlage 2 Nummer 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 

9 fordert die zuständige Behörde den Kontoinhaber auf, Belege zu den Änderungen 

einzureichen, soweit dies für die Führung des Registers erforderlich ist. 

(3) Die zuständige Behörde hat Änderungen gemäß Absatz 1 im nationalen Emissi-

onshandelsregister rückgängig zu machen, wenn sie unrichtig oder unvollständig 

sind. Der Kontoinhaber wird über diese Rückgängigmachung unterrichtet. 

(4) Zusätzlich zu der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 2 überprüft die zuständige Be-

hörde mindestens einmal in fünf Jahren durch Wiederholung des Kontoeröffnungs-

prozesses, ob die Kontoangaben vollständig, aktuell und richtig sind. 

§ 14 Sperrung von Konten 

(1) Die zuständige Behörde setzt ein Konto in den Kontostatus „gesperrt“, wenn 

1. der Kontoinhaber verstorben ist oder keine Rechtspersönlichkeit mehr hat, 

2. der Kontoinhaber oder eine kontobevollmächtigte Person gegen die Nut-

zungsbedingungen gemäß § 9 Absatz 3 schwerwiegend oder wiederholt ver-

stoßen hat, 

3. der Kontoinhaber Änderungen der Kontoangaben entgegen § 13 Absatz 1 

Satz 1 nicht in das nationale Emissionshandelsregister eingetragen hat, im 

Zusammenhang mit der Änderung von Kontoangaben oder mit geänderten 

Anforderungen im Hinblick auf Kontoangaben innerhalb einer von der zu-

ständigen Behörde gesetzten Frist entgegen § 13 Absatz 2 keine Belege 

beigebracht hat oder entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 nicht fristgemäß mitge-

teilt hat, ob seine Kontoangaben vollständig, aktuell und richtig sind, 
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4. die zuständige Behörde davon Kenntnis erhält, dass gegen den Kontoinha-

ber oder gegen eine kontobevollmächtigte Person wegen eines Verbrechens 

im Sinne von § 12 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs oder wegen Unterschla-

gung, Erpressung, Betruges, Subventionsbetruges, Computerbetruges, Un-

treue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, 

Wucher, einer Steuerstraftat oder einer Insolvenzstraftat ein Er-

mittlungsverfahren geführt wird oder in den letzten fünf Jahren eine rechts-

kräftige Verurteilung ergangen ist, 

5. der Kontoinhaber keine vollständigen Gebühren nach § 16 Absatz 1 des 

Brennstoffemissionshandelsgesetzes für das Konto gezahlt hat, 

6. der Kontoinhaber gegen § 16 Absatz 3 verstoßen hat, 

7. der zuständigen Behörde Gründe bekannt werden, die dazu geführt hätten, 

dass die Eröffnung des Kontos gemäß § 12 Absatz 2 hätte abgelehnt werden 

müssen, 

8. ein Verantwortlicher nach Ende der Einführungsphase nach § 10 Absatz 2 

Satz 1 und 2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes seiner Berichtspflicht 

gemäß § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes nicht fristge-

recht nachgekommen ist, 

9. der Verantwortliche bis zum 31. Juli eines Jahres seiner Pflicht gemäß § 26 

Absatz 2 Satz 1 nicht nachgekommen ist oder 

10. der zuständigen Behörde eine Verfügungsbeschränkung gemäß § 25 Absatz 

3 vorliegt. 

(2) Die zuständige Behörde setzt die Konten wieder in den Status „offen“, sobald die 

Gründe, die zur Setzung in den Status „gesperrt“ geführt haben, nicht mehr vorlie-

gen. 

§ 15 Schließung von Konten 

(1) Auf Antrag des Kontoinhabers schließt die zuständige Behörde ein Konto und 

setzt das Konto in den Status „geschlossen“. 

(2) Die zuständige Behörde schließt ein Konto und setzt das Konto in den Status 

„geschlossen“, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Eröffnung des Kontos bei Eröffnung nicht erfüllt 

waren oder nachträglich weggefallen sind oder 
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2. die Gründe, die zur Setzung des Kontos in den Status „gesperrt“ gemäß § 14 

geführt haben, trotz Setzung einer angemessenen Frist zur Behebung wei-

terhin vorliegen. 

(3) Die zuständige Behörde kann ein Compliance-Konto erst schließen, wenn 

1. der Verantwortliche den Betrieb eingestellt hat, 

2. der Verantwortliche für jedes Jahr, in dem eine Emissionshandelspflicht be-

stand, seine nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zu 

berichtenden Brennstoffemissionen gemäß § 26 eingetragen hat und 

3. der Verantwortliche für jedes Jahr, in dem eine Emissionshandelspflicht be-

stand, gemäß § 27 eine Anzahl an Emissionszertifikaten abgegeben hat, die 

größer oder gleich seinen zu berichtenden Brennstoffemissionen war. 

Die Voraussetzungen gemäß Satz 1 Nummer 2 und 3 gelten nicht, wenn der Verant-

wortliche sie dauerhaft nicht mehr erfüllen kann. 

(4) Wurden in einem Handelskonto innerhalb von zwei Jahren keine Transaktionen 

verbucht, schließt die zuständige Behörde das Handelskonto, nachdem sie dem Kon-

toinhaber mitgeteilt hat, dass das Handelskonto innerhalb von 40 Arbeitstagen ge-

schlossen wird und bei der zuständigen Behörde innerhalb dieser Frist kein Wider-

spruch zu dieser Entscheidung eingegangen ist. 

(5) Sind auf einem Konto, das von der zuständigen Behörde geschlossen werden 

soll, Emissionszertifikate verbucht, fordert die zuständige Behörde den Kontoinhaber 

auf, die Emissionszertifikate auf ein anderes Konto zu übertragen. Hat der Kontoin-

haber dieser Aufforderung der zuständigen Behörde innerhalb von 40 Arbeitstagen 

nicht Folge geleistet, so hat die zuständige Behörde die Emissionszertifikate auf ein 

Nationalkonto zu übertragen und dort für den Eigentümer oder wirtschaftlich Berech-

tigten zu verwahren. Anschließend schließt die zuständige Behörde das Konto. 

Unterabschnitt 3 Kontobevollmächtigte Personen 

§ 16 Bestimmung und Ernennung von kontobevollmächtigten Personen 

(1) Bei Beantragung der Kontoeröffnung bestimmt der Kontoinhaber mindestens eine 

kontobevollmächtigte Person. Der Kontoinhaber kann sich selbst zu einer kontobe-

vollmächtigten Person bestimmen. 

(2) Die zuständige Behörde ernennt eine vom Kontoinhaber bestimmte Person zur 

kontobevollmächtigten Person, wenn der Kontoinhaber der zuständigen Behörde die 
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in der Anlage 5 zu dieser Verordnung vorgesehenen Angaben übermittelt hat. Bei 

einer Kontoeröffnung nach § 12 Absatz 3 ernennt die zuständige Behörde eine vom 

Kontoinhaber bestimmte Person zur kontobevollmächtigten Person, wenn der Konto-

inhaber der zuständigen Behörde die in der Anlage 5 Nummer 1, 2, 3 und 4 zu dieser 

Verordnung vorgesehenen Angaben übermittelt hat. Sofern eine natürliche Person 

gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 389/2013, gemäß Artikel 21 der Delegier-

ten Verordnung (EU) 2019/1122 oder gemäß § 30 der Upstream-Emissions-

minderungs-Verordnung bereits als Kontobevollmächtigter bei der zuständigen Be-

hörde ernannt ist und die für die Ernennung zum Kontobevollmächtigten hinterlegten 

Daten und Unterlagen im Zeitpunkt der Antragstellung vollständig und richtig sind, ist 

abweichend von Satz 1 die Übermittlung von Angaben gemäß der Anlage 5 Nummer 

5 und 6 zu dieser Verordnung durch den Kontoinhaber an die zuständige Behörde 

nicht erforderlich. 

(3) Mindestens eine der kontobevollmächtigten Personen eines Kontos muss ihren 

ständigen Wohnsitz in der Europäischen Union haben. 

(4) Die zuständige Behörde kann die Ernennung einer kontobevollmächtigten Person 

ablehnen, wenn 

1. die in dem Antrag auf Ernennung übermittelten Angaben unvollständig oder 

unrichtig sind und der Kontoinhaber die von der zuständigen Behörde festge-

stellten Mängel nicht innerhalb einer von der zuständigen Behörde festge-

setzten Frist beseitigt hat oder 

2. gegen die kontobevollmächtigte Person wegen eines Verbrechens im Sinne 

von § 12 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs oder wegen Unterschlagung, Er-

pressung, Betruges, Subventionsbetruges, Computerbetruges, Untreue, 

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wu-

cher, einer Steuerstraftat oder einer Insolvenzstraftat ein Ermittlungsverfah-

ren geführt wird oder in den letzten fünf Jahren eine rechtskräftige Verurtei-

lung ergangen ist. 

(5) Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Konto-

inhabers und Bestellung eines Insolvenzverwalters oder im Falle der Bestellung ei-

nes vorläufigen Insolvenzverwalters, auf den die Verwaltungs- und Verfügungsbe-

fugnis über das Vermögen des Kontoinhabers übergegangen ist, wird der Insolvenz-

verwalter oder der vorläufige Insolvenzverwalter von der zuständigen Behörde von 

Amts wegen als kontobevollmächtigte Person ernannt, bis dieser eine andere Person 
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als kontobevollmächtigte Person bestimmt, und werden die bis zur Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens ernannten kontobevollmächtigten Personen von der zuständigen 

Behörde von Amts wegen für die von der Insolvenz betroffenen Konten gesperrt, bis 

diese vom Insolvenzverwalter oder vorläufigen Insolvenzverwalter erneut als konto-

bevollmächtigte Personen bestimmt werden. 

§ 17 Rechte von kontobevollmächtigten Personen 

(1) Die zuständige Behörde gewährt kontobevollmächtigten Personen für Konten im 

nationalen Emissionshandelsregister Zugang zu den ihnen zugeordneten Konten. 

(2) Kann eine kontobevollmächtigte Person den bestehenden Zugang zum nationa-

len Emissionshandelsregister aus technischen oder sonstigen Gründen nicht nutzen, 

SO kann die zuständige Behörde auf Antrag der kontobevollmächtigten Person in de-

ren Namen Vorgänge oder Transaktionen veranlassen oder bestätigen. 

(3) Eine Person kann kontobevollmächtigte Person für verschiedene Konten sein. 

(4) Eine kontobevollmächtigte Person kann ihre Vollmacht nicht auf Dritte übertragen. 

(5) Ein Kontoinhaber muss den Entzug der Vollmacht einer kontobevollmächtigten 

Person der zuständigen Behörde mitteilen. Die zuständige Behörde entfernt die kon-

tobevollmächtigte Person nach dieser Mitteilung aus ihrer Funktion. 

§ 18 Sperrung des Zugangs zum Emissionshandelsregister 

(1) Die zuständige Behörde sperrt den Zugang einer kontobevollmächtigten Person 

zum nationalen Emissionshandelsregister, wenn 

1. die kontobevollmächtigte Person versucht hat, Zugang zu Konten, Vorgän-

gen oder Transaktionen zu erhalten, für die sie nicht zugangsberechtigt ist, 

2. die kontobevollmächtigte Person versucht hat, die Sicherheit, die Zugäng-

lichkeit, die Integrität oder die Vertraulichkeit des nationalen Emissionshan-

delsregisters oder des Transaktionsprotokolls oder der darin verarbeiteten 

oder gespeicherten Daten zu beeinträchtigen, 

3. die zuständige Behörde davon Kenntnis erhält, dass die kontobevollmächtig-

te Person das Konto zur Begehung eines Verbrechens im Sinne von § 12 

Absatz 1 des Strafgesetzbuchs oder einer Unterschlagung, Erpressung, ei-

nes Betrugs, Subventionsbetrugs, Computerbetrugs, einer Untreue, Geldwä-

sche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, eines Wu-
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chers, einer Steuerstraftat oder einer Insolvenzstraftat gebraucht oder ge-

braucht hat oder 

4. die Voraussetzungen für die Ernennung einer kontobevollmächtigten Person 

nicht Vorlagen oder nachträglich weggefallen sind. 

(2) Die zuständige Behörde öffnet den Zugang einer kontobevollmächtigten Person 

zum nationalen Emissionshandelsregister wieder, sobald die Gründe, die zur Sper-

rung nach Absatz 1 Nummer 4 geführt haben, nicht mehr vorliegen. 

(3) Liegen die Gründe, die zur Sperrung einer kontobevollmächtigten Person nach 

Absatz 1 Nummer 4 geführt haben, trotz Setzung einer angemessenen Frist weiter-

hin vor, entfernt die zuständige Behörde die kontobevollmächtigte Person aus dieser 

Funktion. 

Unterabschnitt 4 Emissionszertifikate 

§ 19 Erzeugung von Emissionszertifikaten 

(1) Die zuständige Behörde erzeugt auf einem Nationalkonto die Menge an Emissi-

onszertifikaten nach § 10 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes ein-

schließlich des zusätzlichen Bedarfs, der sich in der Einführungsphase ergeben 

kann. 

(2) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass 

1. jedes Emissionszertifikat bei seiner Erzeugung eine eindeutige Einheiten-

kennung erhält, 

2. auf Emissionszertifikaten gemäß § 9 Absatz 1 des Brennstoffemissionshan-

delsgesetzes die Zuordnung zu einem Kalenderjahr sowie die Zuordnung zur 

jeweiligen Handelsperiode angegeben ist. 

(3) Die zuständige Behörde überträgt erzeugte Emissionszertifikate zum Zwecke der 

späteren Übertragung nach § 20 von dem Nationalkonto auf das Veräußerungskonto. 

Im Fall der Beauftragung einer beauftragten Stelle überträgt die zuständige Behörde 

die erzeugten Emissionszertifikate von dem Nationalkonto auf das Veräußerungskon-

to der beauftragten Stelle. 

§ 20 Übertragung von veräußerten Emissionszertifikaten 

Die zuständige Behörde oder im Fall der Beauftragung einer beauftragten Stelle die 

beauftragte Stelle überträgt die nach § 10 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
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veräußerten Emissionszertifikate vom Veräußerungskonto auf das Konto des Erwer-

bers. 

§ 21 Ausführung von Transaktionen 

(1) Es können nur Transaktionen veranlasst werden, die in der Anlage 1 zu dieser 

Verordnung für die jeweilige Kontoart vorgesehen sind. 

(2) Kontoinhaber können festlegen, dass Transaktionen von ihrem Konto durch eine 

zweite kontobevollmächtigte Person bestätigt werden müssen. Übertragungen von 

Nationalkonten und von Veräußerungskonten werden nur ausgeführt, wenn sie zu-

sätzlich durch eine zweite kontobevollmächtigte Person bestätigt wurden. 

(3) Eine kontobevollmächtigte Person kann eine Übertragung von Emissionszertifika-

ten vor ihrer Ausführung abbrechen. Die zuständige Behörde stellt zu diesem Zweck 

sicher, dass eine Übertragung von Emissionszertifikaten, 

1. die vor 12.00 Uhr eines Arbeitstages veranlasst wurde, ab 12.00 Uhr des da-

rauffolgenden Arbeitstages ausgeführt wird oder 

2. die an einem Arbeitstag nach 12.00 Uhr veranlasst wurde, ab 12.00 Uhr des 

zweiten darauffolgenden Arbeitstages ausgeführt wird. 

Ausgenommen von den Sätzen 1 und 2 sind Übertragungen gemäß § 20. 

(4) Kontobevollmächtigte Personen können eine Empfängerkontenliste anlegen. Der 

Kontoinhaber eines Compliance-Kontos oder eines Handelskontos kann festlegen, 

dass Übertragungen von diesem Konto nur auf Konten möglich sind, die auf der 

Empfängerkontenliste stehen. Falls der Kontoinhaber eine Festlegung nach Satz 2 

trifft, werden Änderungen der Empfängerkontenliste ab 12.00 Uhr am dritten Arbeits-

tag nach der Veranlassung durchgeführt. 

(5) Bei der Übertragung von Emissionszertifikaten von Compliance-Konten oder von 

Handelskonten mit Ausnahme von Handelskonten, deren Kontoinhaber Clearinghäu-

ser gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 648/2012 sind, speichert die kon-

tobevollmächtigte Person des übertragenden Kontos folgende zusätzliche Informati-

onen in dem Konto, soweit dies für die Registerführung erforderlich ist und es sich 

bei den Informationen nicht um personenbezogene Daten handelt: 

1. die IBAN der Bankkonten, die für die Abwicklung des Bezahlvorgangs des 

Rechtsgeschäfts genutzt werden, 
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2. die BIC der Finanzinstitute, die für die Abwicklung des Bezahlvorgangs des 

Rechtsgeschäfts genutzt werden, soweit Finanzinstitute an der Bezahlung 

beteiligt sind, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben, 

3. die Zahlungsart im Fall der Bar-Zahlung oder der Zahlung ohne Nutzung von 

Bankkonten und 

4. den Preis je Emissionszertifikat in Euro. 

Die Informationen nach Satz 1 sind für den Kontoinhaber und die kontobevollmäch-

tigten Personen der an der Übertragung nach Satz 1 beteiligten Konten in dem jewei-

ligen Konto einsehbar. 

§ 22 Annullierung abgeschlossener Transaktionen 

(1) Ein Kontoinhaber oder eine kontobevollmächtigte Person kann bei der zuständi-

gen Behörde beantragen, dass folgende irrtümlich veranlasste und abgeschlossene 

Transaktionen annulliert werden: 

1. Löschung von Emissionszertifikaten gemäß § 23 oder 

2. Abgabe von Emissionszertifikaten gemäß § 27. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 Nummer 1 muss innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 

Abschluss der Löschung nach § 23 bei der zuständigen Behörde eingehen. Der An-

trag nach Absatz 1 Nummer 2 muss innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Ablauf 

der Frist nach § 8 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes bei der zuständigen Be-

hörde eingehen. Die Fristen nach den Sätzen 1 und 2 sind Ausschlussfristen. Der 

Antrag muss eine Erklärung dahingehend enthalten, dass die Transaktion irrtümli-

cherweise veranlasst wurde. 

(3) Eine Annullierung ist ausgeschlossen, wenn 

1. auf dem Empfängerkonto der Transaktion, die annulliert werden soll, die von 

der Transaktion umfassten Emissionszertifikate nicht mehr verbucht sind o-

der 

2. der Verantwortliche wegen der Annullierung der Transaktion seine Abgabe-

pflicht gemäß § 27 nicht erfüllen könnte. 

(4) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Annullierung mit Emissionszertifika-

ten der gleichen Gültigkeit und derselben Einheitenkennung wie in der zu annullie-

renden Transaktion gemäß Absatz 1 durchgeführt wird. 
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§ 23 Löschung von Emissionszertifikaten 

(1) Kontoinhaber oder kontobevollmächtigte Personen können Emissionszertifikate 

löschen, indem sie eine bestimmte Anzahl von Emissionszertifikaten von ihrem Konto 

auf ein Löschungskonto transferieren. 

(2) Gelöschte Emissionszertifikate werden nicht auf die Abgabeverpflichtung nach § 

8 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes angerechnet. 

§ 24 Bereinigung des Registers, Transaktionsbeschränkung 

(1) Die zuständige Behörde transferiert Emissionszertifikate, die ihre Gültigkeit verlo-

ren haben und nicht mehr für eine Abgabe gemäß § 8 des Brennstoffemissionshan-

delsgesetzes in Verbindung mit § 27 verwendet werden können, vom Veräußerungs-

konto auf ein Löschungskonto. 

(2) Emissionszertifikate, die während der Einführungsphase nach § 10 Absatz 2 Satz 

2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes verkauft werden und gemäß § 9 Absatz 1 

Satz 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes für dem auf dem Emissionszertifikat 

erkennbaren Kalenderjahr nachfolgende Kalenderjahre ungültig geworden sind, kön-

nen nur noch übertragen werden 

1. zwischen Handelskonten oder 

2. zwischen Compliance- und Handelskonten des gleichen Kontoinhabers. 

§ 25 Verfügungsbeschränkungen 

(1) Die zuständige Behörde weist bestehende gerichtliche oder gesetzliche Verfü-

gungsbeschränkungen im Konto aus. 

(2) Von der Verfügungsbeschränkung erfasste Emissionszertifikate können nicht auf 

ein anderes Konto transferiert werden. 

(3) Betrifft die Verfügungsbeschränkung den Zugang des Kontoinhabers zu seinem 

gesamten Vermögen, ist das Konto des Kontoinhabers gemäß § 14 Absatz 1 Num-

mer 10 in den Status „gesperrt“ zu setzen. 

(4) Nach Beendigung der gerichtlichen oder gesetzlichen Verfügungsbeschränkung 

hebt die zuständige Behörde die Ausweisung nach Absatz 1 im Konto auf. 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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Unterabschnitt 5 Eintragung der Brennstoffemissionen und  

Abgabe von Emissionszertifikaten 

§ 26 Eintragung der Brennstoffemissionen 

(1) Der Verantwortliche ist für die ordnungsgemäße Eintragung der nach § 7 Absatz 

1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes für ein Kalenderjahr zu berichtenden 

Brennstoffemissionen in seinem Compliance- Konto verantwortlich. 

(2) Die Eintragung hat bis zum 31. Juli des jeweiligen Folgejahres zu erfolgen. Bis zu 

diesem Zeitpunkt kann der Kontoinhaber den Wert gemäß Absatz 1 selbstständig 

berichtigen. 

(3) Stimmt der gemäß § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes berich-

tete Wert nach dem Stichtag gemäß Absatz 2 Satz 1 nicht mit dem gemäß Absatz 1 

in das nationale Emissionshandelsregister eingetragenen Wert überein oder wurde 

kein Wert eingetragen, fordert die zuständige Behörde den Kontoinhaber auf, den 

Wert gemäß Absatz 1 zu berichtigen oder einzutragen. 

(4) Nach Ende der Abgabefrist gemäß § 8 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 

kann die zuständige Behörde den Wert gemäß Absatz 1 eintragen oder berichtigen, 

wenn der Wert trotz Aufforderung nach Absatz 3 nicht oder nicht richtig eingetragen 

wurde. 

§ 27 Abgabe von Emissionszertifikaten 

(1) Verantwortliche geben Emissionszertifikate ab, indem sie Emissionszertifikate für 

die nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes berichtete Gesamt-

menge an Brennstoffemissionen von ihrem Compliance-Konto auf das Abgabekonto 

transferieren. 

(2) Ein abgegebenes Emissionszertifikat kann nicht erneut abgegeben werden. 

(3) Soweit der Verantwortliche mehr Emissionszertifikate abgegeben hat, als nach 

den eingetragenen Brennstoffemissionen für das jeweilige Kalenderjahr abzugeben 

sind, stellt die zuständige Behörde sicher, dass die nicht benötigten Emissionszertifi-

kate nicht auf in darauffolgenden Jahren entstehende Brennstoffemissionen ange-

rechnet werden. 
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Unterabschnitt 6 Sicherheit 

§ 28 Aussetzung des Betriebs des Emissionshandelsregisters 

(1) Die zuständige Behörde setzt den Betrieb des nationalen Emissionshandelsregis-

ters in dem erforderlichen Umfang aus, wenn 

1. ein erhöhtes Risiko für die Sicherheit des nationalen Emissionshandelsregis-

ters durch unbefugten Zugang zu Daten oder Emissionszertifikaten im natio-

nalen Emissionshandelsregister vorliegt oder 

2. technische Gründe dies erforderlich machen. 

(2) Kontoinhaber werden über die Aussetzung des Betriebs unterrichtet. Die Unter-

richtung soll Angaben über die voraussichtliche Dauer der Zugangssperre enthalten. 

Bei Aussetzung des Betriebs gemäß Absatz 1 Nummer 1 kann die zuständige Be-

hörde im Einzelfall zur Verhinderung von Handlungen, die die Aufklärung von Vorfäl-

len nach Absatz 1 Nummer 1 vereiteln könnten, auf die Unterrichtung verzichten. 

§ 29 Pflicht zur Meldung von Straftaten 

Der Kontoinhaber und kontobevollmächtigte Personen melden der zuständigen Be-

hörde unverzüglich, wenn der Verdacht besteht, dass Konten zur Begehung von 

Verbrechen im Sinne des § 12 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs oder einer Unter-

schlagung, Erpressung, eines Betrugs, Subventionsbetrugs, Computerbetrugs, einer 

Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, eines 

Wuchers, einer Steuerstraftat oder einer Insolvenzstraftat gebraucht werden oder ein 

solcher Gebrauch versucht wurde. 

§ 30 Erhebung, Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten 

(1) Die zuständige Behörde erhebt, speichert und verwendet folgende zur Prüfung 

von Anträgen auf Kontoeröffnung und zur Ernennung von kontobevollmächtigten 

Personen erforderliche personenbezogene Daten: 

1. Name und Vorname nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 

2. Art, Nummer und Gültigkeitsdatum des Ausweisdokuments nach den Anla-

gen 2, 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 

3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 

zu dieser Verordnung; 



Brennstoffemissionshandelsverordnung - BEHV - Stand: 17.12.2020 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

23 

4. Adressdaten nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 

5. Kontaktinformationen nach den Anlagen 2 und 5 zu dieser Verordnung; 

6. Nachweis über die Inhaberschaft über ein offenes Bankkonto im Europäi-

schen Wirtschaftsraum nach den Anlagen 3 und 4 zu dieser Verordnung; 

7. Nachweis der Anschrift des ständigen Wohnsitzes nach den Anlagen 3, 4 

und 5 zu dieser Verordnung; 

8. Führungszeugnis nach den Anlagen 3 und 5 zu dieser Verordnung; 

9. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach den Anlagen 2, 3 und 4 zu dieser 

Verordnung. 

(2) Die zuständige Behörde ist befugt, im nationalen Emissionshandelsregister die in 

den §§ 12 und 16 genannten Daten zu dem in § 9 Absatz 1 genannten Zweck zu er-

heben, zu speichern und zu verwenden, soweit dies für die Führung des nationalen 

Emissionshandelsregisters erforderlich ist. 

(3) Die zuständige Behörde und die beauftragte Stelle sind befugt, sich personenbe-

zogene Daten nach Absatz 1 gegenseitig zu übermitteln, soweit dies erforderlich ist 

für 

1. den Betrieb des nationalen Emissionshandelsregisters, 

2. die Durchführung des Verkaufsverfahrens oder 

3. die Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz. 

(4) Die nach Absatz 1 und 2 gespeicherten Daten sind von der zuständigen Behörde, 

sobald sie für die Erfüllung der Aufgaben nach § 9 Absatz 1 nicht mehr erforderlich 

sind, unverzüglich, spätestens automatisiert nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Tag 

ihrer Speicherung nach Absatz 2, zu löschen. Wird der zuständigen Behörde inner-

halb dieser Frist die Einleitung von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des 

Verdachts der Begehung einer Straftat bekannt und sind die nach Absatz 1 und 2 

gespeicherten Daten für die Durchführung dieser Ermittlungen und eines sich hieran 

anschließenden Strafverfahrens erforderlich, sind die Daten nach Satz 1 abweichend 

von Satz 1 von der zuständigen Behörde nach Ablauf des in Satz 1 genannten Zeit-

raums mit dem Abschluss des Ermittlungsverfahrens oder dem rechtskräftigen Ab-

schluss des sich hieran anschließenden Strafverfahrens unverzüglich zu löschen. 

(5) Die zuständige Behörde legt insbesondere unter Beachtung der Vorgaben der 

Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 nähere Anforderungen an das 

Datenformat sowie an die Anforderungen zur Sicherheit gegen unbefugte Zugriffe auf 
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das nationale Emissionshandelsregister und bei der Datenübertragung fest, die dem 

Stand der Technik entsprechen und von der zuständigen Behörde fortlaufend hieran 

anzupassen sind. 

§ 31 Vertraulichkeit 

Im Transaktionsprotokoll und im nationalen Emissionshandelsregister enthaltene An-

gaben und Daten, mit Ausnahme der nach § 33 öffentlich zugänglich zu machenden 

Angaben und Daten, sind durch die zuständige Behörde, Kontoinhaber und kontobe-

vollmächtigte Personen vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch für alle Angaben und 

Daten, die im Rahmen dieser Verordnung erhoben und von der zuständigen Behörde 

außerhalb des nationalen Emissionshandelsregisters und des Transaktionsprotokolls 

gespeichert werden. 

Unterabschnitt 7 Technische Bestimmungen und 

Veröffentlichung von Informationen 

§ 32 Automatisierte Prüfung und endgültiger  

Abschluss von Vorgängen und Transaktionen 

Vorgänge und Transaktionen gelten als abgeschlossen, wenn das Transaktionspro-

tokoll das nationale Emissionshandelsregister benachrichtigt, dass sämtliche Prüfun-

gen ohne Feststellung von Unregelmäßigkeiten beendet wurden. 

§ 33 Veröffentlichung von Informationen 

(1) Die zuständige Behörde macht gemäß § 12 Absatz 4 des Brennstoffemissions-

handelsgesetzes folgende Angaben und Daten über Compliance-Konten in nicht per-

sonenbezogener Form im nationalen Emissionshandelsregister öffentlich zugänglich: 

1. Zahl der abgegebenen Emissionszertifikate, 

2. Angaben über die Erfüllung der Abgabepflicht gemäß § 8 des Brennstof-

femissionshandelsgesetzes durch abgegebene Emissionszertifikate und 

3. Daten über eingetragene Emissionen eines Kalenderjahres einschließlich 

Berichtigungen. 

(2) Die zuständige Behörde macht folgende Angaben über die vom Transaktionspro-

tokoll innerhalb eines Kalenderjahres registrierten abgeschlossenen Transaktionen 

eines Kontos ab dem 1. Januar des sechsten auf das betreffende Kalenderjahr fol-
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genden Jahres in nicht personenbezogener Form im nationalen Emissionshandels-

register öffentlich zugänglich: 

1. Name des Kontoinhabers, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten 

handelt, und Kontonummer des Kontos, von dem die Transaktion veranlasst 

wurde, 

2. Name des Kontoinhabers, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten 

handelt, und Kontonummer des Kontos, auf das die Transaktion veranlasst 

wurde, 

3. Anzahl der von der Transaktion umfassten Emissionszertifikate ohne Angabe 

der eindeutigen Einheitenkennung und 

4. Transaktionstyp, Transaktionskennung sowie Datum des Abschlusses der 

Transaktion. 

Abschnitt 4 Schlussbestimmungen 

§ 34 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Anlage 1 (zu § 10 Absatz 2) - Kontoarten 

Name 

der Kontoart 

Eröffnung auf An-

trag von 
Kontoinhaber 

Für Kontoart vor-

gesehene Vorgän-

ge und Transakti-

onen 

Angaben zur Eröff-

nung der Kontoart 

Abgabekonto Eröffnung ohne An-

trag durch die zu-

ständige Behörde 

Zuständige 

Behörde 

Alle Vorgänge und 

Transaktionen ge-

mäß §§ 21,22 und 

27 

entfällt 

Compliance-

Konto 

Verantwortlicher Verantwortlicher Alle Vorgänge und 

Transaktionen ge-

mäß §§ 11 bis 18, 

21 bis 27 

Die Angaben gemäß 

den Anlagen 2, 4 

und 5 

Handelskonto Natürliche oder juris-

tische Person oder 

Personengesell-

schaft 

Natürliche oder 

juristische Perso-

nen sowie Perso-

nengesellschaf-

ten 

Alle Vorgänge und 

Transaktionen ge-

mäß §§ 11 bis 18, 

21 bis 25 

Die Angaben gemäß 

den Anlagen 2, 3 

und 5 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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Name 

der Kontoart 

Eröffnung auf An-

trag von 
Kontoinhaber 

Für Kontoart vor-

gesehene Vorgän-

ge und Transakti-

onen 

Angaben zur Eröff-

nung der Kontoart 

Löschungskonto Eröffnung ohne An-

trag durch die zu-

ständige Behörde 

Zuständige 

Behörde 

Alle Vorgänge und 

Transaktionen ge-

mäß §§ 21 bis 24 

entfällt 

Nationalkonto Eröffnung ohne An-

trag durch die zu-

ständige Behörde 

Zuständige 

Behörde 

Alle Vorgänge und 

Transaktionen ge-

mäß §§ 11, 13, 15 

bis 24 

entfällt 

Veräußerungs-

konto 

Für den Verkauf 

zuständige Stelle 

Für den Verkauf 

zuständige Stelle 

Alle Vorgänge und 

Transaktionen ge-

mäß §§ 11 bis 18, 

20 bis 22, 24 und 25 

Die Angaben gemäß 

den Anlagen 2, 3 

und 5 

Anlage 2 (zu § 12 Absatz 1) Mit dem Antrag auf Kontoeröffnung  

zu übermittelnde Angaben 

1. Name, bei natürlichen Personen zudem Vorname, Adressdaten und weitere 

Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Antrag-

stellers, 

2. Registrierungsnummer des Kontoinhabers, soweit der Antragsteller im Han-

dels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister oder in einem 

ähnlichen Register eingetragen ist, 

3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland des Antragstellers bei natür-

lichen Personen, 

4. Art, Gültigkeit und Nummer des Ausweisdokuments bei natürlichen Perso-

nen, 

5. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Antragstellers, soweit vorhanden, 

6. Geschäftszweck bei juristischen Personen oder Personengesellschaften, 

7. zuständiges Hauptzollamt, soweit vorhanden, 

8. Unternehmensnummer und Registrierkennzeichen bei dem zuständigen 

Hauptzollamt, soweit vorhanden, und 

9. Angaben über Maßnahmen zur Geldwäscheprävention im Unternehmen des 

Antragstellers. 
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Anlage 3 (zu § 12 Absatz 1) Für die Eröffnung eines Veräußerungs- oder  

Handelskontos zu übermittelnde Angaben 

Zusätzlich zu den Angaben gemäß Anlage 2 sind folgende weitere Angaben und Do-

kumente erforderlich: 

1. Wenn die Kontoeröffnung von einer juristischen Person oder Personenge-

sellschaft beantragt wird: 

a) Eintragungsnachweis der juristischen Person oder Personengesell-

schaft, sofern der Antragsteller nicht in einem deutschen Handelsregis-

ter registriert ist, 

b) Nachweis, dass der Antragsteller in einem Mitgliedstaat des Europäi-

schen Wirtschaftsraums Inhaber eines offenen Bankkontos ist, 

c) Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, soweit vorhanden, 

d) Name, Vorname und Geburtsdatum des wirtschaftlich Berechtigten der 

juristischen Person oder Personengesellschaft im Sinne von Artikel 3 

Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Fi-

nanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-

zierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 

2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 

Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABI. L 141 vom 5.6.2015, S. 

73), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2018/843 (ABI. L 156 vom 

19.6.2018, S. 43) geändert worden ist, einschließlich der Art und des 

Umfangs des wirtschaftlichen Interesses oder der vom wirtschaftlich Be-

rechtigten ausgeübten Kontrolle, 

e) Liste der Geschäftsführer, 

f) Kopie des Jahresberichts oder der letzten geprüften Bilanz oder, sofern 

keine geprüfte Bilanz vorliegt, der Bilanz mit Stempel der Steuerbehör-

de oder Bestätigung des Wirtschaftsprüfers, 

g) Dokumente zum Nachweis der Eintragung des Geschäftssitzes des 

Kontoinhabers, sofern dies aus den gemäß Buchstabe a vorgelegten 

Dokumenten nicht klar hervorgeht, 
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h) Führungszeugnis der vertretungsberechtigten natürlichen Person, die 

für den Antragsteller die Kontoeröffnung beantragt, und 

i) Führungszeugnis des wirtschaftlich Berechtigten oder des Geschäfts-

führers des Antragstellers. 

2. Wenn die Kontoeröffnung von einer natürlichen Person beantragt wird: 

a) Nachweis, dass der Antragsteller in einem Mitgliedstaat des Europäi-

schen Wirtschaftsraums Inhaber eines offenen Bankkontos ist, 

b) Führungszeugnis der natürlichen Person, 

C) Personalausweis, ausgestellt von einem Staat, der Mitglied des Europä-

ischen Wirtschaftsraums oder der Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung ist, oder Reisepass und 

d) Erklärung der lokalen Behörden, die den ständigen Wohnsitz des An-

tragstellers bestätigt, sofern der ständige Wohnsitz nicht aus den Anga-

ben gemäß Buchstabe c ersichtlich ist. 

Anlage 4 (zu § 12 Absatz 1) Für die Eröffnung eines Compliance-Kontos zu 

übermittelnde Angaben 

Zusätzlich zu den Angaben gemäß Anlage 2 sind folgende weitere Angaben und Do-

kumente erforderlich: 

1. Wenn die Kontoeröffnung von einer juristischen Person oder Personenge-

sellschaft beantragt wird: 

a) Eintragungsnachweis der juristischen Person oder Personengesell-

schaft, sofern der Antragsteller nicht in einem deutschen Handelsregis-

ter registriert ist, 

b) Nachweis, dass der Antragsteller in einem Mitgliedstaat des Euro-

päischen Wirtschaftsraums Inhaber eines offenen Bankkontos ist,  

c) Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, soweit vorhanden, und 

d) Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland und Anschrift 

des wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person oder Personen-

gesellschaft im Sinne von Artikel 3 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 

2015/849 einschließlich der Art und des Umfangs des wirtschaftlichen 
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Interesses oder der vom wirtschaftlich Berechtigten ausgeübten Kon-

trolle. 

2. Wenn die Kontoeröffnung von einer natürlichen Person beantragt wird: 

a) Nachweis, dass der Antragsteller in einem Mitgliedstaat des Euro-

päischen Wirtschaftsraums Inhaber eines offenen Bankkontos ist, 

b) Personalausweis, ausgestellt von einem Staat, der Mitglied des Euro-

päischen Wirtschaftsraums oder der Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung ist, oder Reisepass und 

c) Erklärung der lokalen Behörden, die den ständigen Wohnsitz des An-

tragstellers bestätigt, sofern der Hauptwohnsitz nicht aus den Angaben 

gemäß Buchstabe b ersichtlich ist. 

Anlage 5 (zu § 16 Absatz 2) Von dem Kontoinhaber zu übermittelnde Angaben 

zu kontobevollmächtigten Personen 

1. Name, Vorname, Adressdaten und weitere Kontaktinformationen wie Tele-

fonnummer und E-Mail-Adresse der kontobevollmächtigten Person, 

2. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland der kontobevollmächtigten Per-

son, 

3. Art, Gültigkeit sowie Nummer des Ausweisdokuments der kontobevollmäch-

tigten Person, 

4. Erklärung des Kontoinhabers, aus der hervorgeht, dass der Kontoinhaber ei-

ne bestimmte Person zur kontobevollmächtigten Person bestimmen will, 

5. eines der folgenden Dokumente zum Nachweis der Identität und des stän-

digen Wohnsitzes der bestimmten kontobevollmächtigen Person: 

a) Personalausweis, ausgestellt von einem Staat, der Mitglied des Europä-

ischen Wirtschaftsraums oder der Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung ist, oder Reisepass, 

b) Erklärung der lokalen Behörden, die den ständigen Wohnsitz der kon-

tobevollmächtigten Person bestätigt, sofern der ständige Wohnsitz nicht 

aus den Angaben gemäß Buchstabe a ersichtlich ist, 

6. Führungszeugnis der bestimmten kontobevollmächtigten Person. 

 


